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Praxis & Innovation

Beim „Kommunalen DORNBACH 
Forum 2017“ wurden über 100 
 Vertreter der Öffentlichen Hand 
darüber in Kenntnis gesetzt, was 
ab 2018 steuerlich Wirklichkeit ist. 

Compliance

Einrichtungen und Unternehmen 
der Öffentlichen Hand haben es 
mit großen Schwierigkeiten zu tun: 
Der Verwaltungsaufbau ist kom-
plex, Abgrenzungsregelungen zwi-
schen steuerpflichtigen und nicht-
steuerpflichtigen Bestätigungs-
bereichen sind unscharf und in 
vielen Fällen fehlt die Fachkompe-
tenz im Bereich Steuern.
Künftig wird es wohl kaum noch 
möglich sein, im Tagesgeschäft 
 ohne Tax-Compliance-Systeme zu 
arbeiten. Es werden voraussicht-
lich deutlich mehr Institutionen 
durch eine Betriebsprüfung in die 
Pflicht genommen. Mit Tax Com-
pliance können Ungereimtheiten 
im Vorhinein abgewendet werden 
– ansonsten droht eine persönli-
che Haftung mit einer Geldstrafe 
von bis zu einer Million Euro oder 
sogar einer Freiheitsstrafe.

Steuerhinterziehung?

Potenziell kann sich jeder Mitar-
beiter einer Verwaltung oder öf-
fentlichen Einrichtung sehr leicht 
strafbar machen. Ein Organisati-
onsverschulden kann schnell zur 
Haftung einer Einzelperson füh-

ren. Und Delegation vermeidet 
 weder Verantwortung noch Stra-
fe. Um Klarheit und Sicherheit in 
die eigene Arbeit zu bringen, lohnt 
es sich, so viel wie möglich zu do-
kumentieren. Unterschriften vom 
Chef und von Kollegen sollten zu 
einzelnen Aufgabenteilen einge-
holt werden. Im Ernstfall ist diese 
ständige Absicherung neben der 
Nutzung einer Kontrollsoftware 
von großem Vorteil.

Was ist ein TCS?

Ein Tax Compliance System (TCS) 
ist ein innerbetriebliches Kontroll-
system für kommunale Einrich-
tungen und Unternehmen. Es stellt 
sicher, dass alle steuerrelevanten 
Prozesse organisiert sind. Fall-
stricke bei Kommunen sind vor al-
lem die Abgrenzung von unerkann-
ten Betrieben gewerblicher Art 
(BgA) und hoheitlicher Tätigkeit, 
Anwendungsprobleme bei der Neu-
regelung der Umsatzbesteuerung 
(seit 2016 gültig) oder die korrek-
te Erstellung und Übertragung von 
E-Bilanzen. Tax-Compliance- 
Systeme helfen dabei, diese Pro-
blembereiche zu klären und eine 
vollständige und inhaltlich sowie 
 formal richtige Steuererklärung 
abzugeben.
Tax Compliance ist in bestehende 
Prozesse zu integrieren. Folgende 
Vorgehensweise eignet sich dafür: 
An erster Stelle steht die Risiko-
identifizierung inklusive Katego-

risierung und Priorisierung. An-
schließend sollte diese in einem 
Steuerhandbuch dokumentiert 
werden. Für die Umsetzung müs-
sen Zuständigkeiten zur Beachtung 
steuerlicher Vorschriften organi-
siert und IT-Prozesse etabliert be-
ziehungsweise angepasst werden. 
Um Schwachstellen zu vermeiden, 
ist eine Kontrolle innerhalb der 
Prozesse und auch über die gesam-
ten Abläufe hinweg notwendig. 
Diese Funktion kann am besten 
ein in diesem Bereich ausgebilde-
ter Tax-Compliance-Beauftragter, 
der das Wissen in die Einrichtung 
hereinträgt, übernehmen.

Funktionsweise

Nach der ordnungsgemäßen Ein-
richtung erfasst und dokumentiert 
das Tax Compliance System alle 
Prozesse, die für die Steuer rele-
vant sind. Das Steuerhandbuch, 
das auch in die bestehenden Pro-
zesse integriert werden kann, be-
schreibt die Aufbau- und Ablauf-
organisation der Kommune. Au-
ßerdem werden alle Aufgaben, die 
für die Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten wichtig sind, bestimm-
ten Abteilungen zugewiesen. Das 
System berücksichtigt Zuständig-
keiten, Vertretung, Vier-Augen-
Prinzip und interne oder externe 
Kontrolle. Die konkreten Aufga-
ben werden automatisch in die 
 Arbeitsabläufe und die ERP-Soft-
ware integriert.

Zudem identifiziert und bewertet 
eine Matrix steuerliche Risiken und 
schlägt Maßnahmen zu deren 
 Vermeidung vor. Dazu gehört auch 
die Vorgabe regelmäßiger Fort-
bildungen der Verantwortlichen 
für steuerrelevante Prozesse.

Datenspeicherung 

Hinzu kommt noch eine zweite 
 regulatorische Neuerung, die die 
Situation verschärft. Ab 25. Mai 
2018 wird die EU-Datenschutz-
Grundverordnung unmittelbar in 
jedem EU-Mitgliedsstaat gelten. 
Für die Öffentliche Hand bedeu-
tet dies, dass noch mehr Wachsam-
keit nötig ist – sowohl bei neuen 
als auch bei bereits gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie 
deren Verarbeitung. Bei fahrlässi-
gem Handeln drohen künftig bis 
zu 20 Millionen Euro statt zuvor 
bis 300.000 Euro Geldstrafe. Auch 
dieses Risiko muss entsprechend 
gemanaged werden. 
Ganz knapp heruntergebrochen, 
lässt sich die Situation am besten 
mit folgender Vorgehensweise 
 klären: Durchführung einer Ge-
fährdungsanalyse bezüglich beste-
hender datenschutzrechtlicher 
 Risiken, Modifizierung bzw. Im-
plementierung eines Datenschutz-
Management-Systems und an-
schließend eine Anpassung der bis-
herigen Strukturen und Prozesse 
an die neuen Vorgaben. Grund-
sätzlich ist zu beachten, dass Da-
tenerhebung und -verwendung 
 verboten sind, es sei denn, es liegt 
eine Einwilligung oder gesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage vor.

Fazit

Die meisten Personen, die im öf-
fentlichen Sektor tätig sind, hat-
ten jahrelang keine Berührung mit 
Tax Compliance. Für viele Perso-
nen mit Entscheidungsbefugnis ist 
dieses Thema jedoch unumgäng-
lich geworden: Die eigenen Pro-
zesse müssen unter die Lupe ge-
nommen und an die Neuerungen 
angepasst werden. Eine Beratung 
ist dabei hilfreich, denn Leichtsin-
nigkeit und Nichtbeachten müs-
sen häufig teuer bezahlt werden. 

Steuerrecht

Stolperstein  
„Tax Compliance“ 
„Ich habe in meinen Aufgabenbereichen manchmal eine andere 
Meinung als mein Chef. Dennoch muss ich nach Anweisung han-
deln – und ich bin die Person, die dann haftet. Was soll ich in die-
sen Fällen tun?“ Mitarbeiter von Einrichtungen der Öffentlichen 
Hand kennen dieses Dilemma. Zukünftig werden sie vermehrt zur 
Verantwortung gezogen. Daher ist es wichtig, sich schnell mit wich-
tigen Neuerungen zu beschäftigen und Prozesse anzupassen.
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Fragen zu Gebäude-
technik und Cyber-
security beantwortet 
der Münchener ISH.

Sind Pflegepersonal, 
Ärzte und Patienten 
schon bereit für das 
„Krankenhaus 4.0“?
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Infoveranstaltung

Das Stammhaus Koblenz der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
DORNBACH hat im November 2017 den 
Thementag „Kommunales DORNBACH Forum“ 
zu steuerlichen Änderungen veranstaltet, die 
kommunale Einrichtungen sowie gemein-
nützige Organisationen betreffen. Der Fokus 
lag dabei auf Tax Compliance und der neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung.  
Am 16. November 2018 findet das nächste 
„Kommunale Forum“ statt.

[ www.dornbach.de ]

Moderne Polizeiarbeit

Innere Sicherheit ist zum 
Topthema in Gesellschaft, 
Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft geworden. Die 
Fujitsu-Jahreskonferenz 
„Digitale Verwaltung“ am 
13. und 14. März widmet 
sich unter anderem der 
 Digitalisierung der Polizei-
arbeit, die oft mit einem ho-
hen bürokratischen Auf-
wand verbunden ist. „Ein-
heitliche Datenbanken 
fehlen – oder der Zugriff auf 
bestehende Daten ist nicht 
möglich. Viele Daten wer-
den spät oder gar nicht elek-
tronisch erfasst. Begegnen 
Streifenpolizisten einem 
Verdächtigen, können sie 
nicht online auf die vorhan-
denen Daten zur Identifizie-
rung zugreifen, sondern 
müssen sie über Funk ab-
gleichen“, fasst Fujitsu die 
Herausforderungen zusam-
men. 
Die Jahreskonferenz in Ber-
lin widmet sich diesem The-
ma am zweiten Veranstal-
tungstag. Jürgen Mathies, 
Staatssekretär im Ministe-
rium des Innern NRW, wird 
in seiner Keynote zum The-
ma „Die Bedeutung der IT 
in der Arbeit der Sicherheits-
behörden“ die Chancen, 
Möglichkeiten und Risiken 
der Digitalisierung der Poli-
zeiarbeit beleuchten. Dabei 
kann Mathies auf aktuelle 
Praxiserfahrungen zurück-
greifen, war der erfahrene 
Polizist doch unmittelbar zu-
vor Polizeipräsident von 
Köln und Leverkusen.
„Zeit für das Wesentliche 
gewinnen: Chancen und 
Grenzen der Digitalisierung 
der Polizeiarbeit“ lautet der 
Titel der anschließenden 
Breakout-Session. Hier kön-
nen die Teilnehmer das 
 Thema vertiefen und mit 
 Andreas Lezgus, Leitender 
Kriminaldirektor beim Bun-
deskriminalamt, diskutie-
ren. Die begleitende Aus-
stellung zeigt die praktische 
Anwendung wie Bildanaly-
se, Lage-Erfassung, Lage-
Analyse und Lage-Visuali-
sierung.
Die von Manfred Klein, Chef-
redakteur eGovernment 
Computing, moderierte 
 Diskussion „Was die Block-
chain-Technologie für die 
Öffentliche Verwaltung be-
deuten kann“ mit Prof. Peter  
Parycek vom Fraunhofer- 
Institut FOKUS, Dr. Joseph 
Reger, Chief Technology 
 Officer von Fujitsu sowie 
Sven Laepple, Gründer von 
Astratum, wird weitere Per-
spektiven aufzeigen.  su

bit.ly/Digitale- 
Verwaltung2018
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